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Aus den hier mitgeteilten Untersuchungen ergeben sich mehrere praktische Konsequenzen,
die ja allerdings schon zum Teil, gestützt ans die Erfahrung, beachtet werden. Zunächst soll

man dafür sorgen, daß im Krankenzimmer überhaupt möglichst wenig krankheitserregende Bak-
terien in die Luft gelangen können (peinlich genaues Auffangen aller Abgänge und Auswurf-
stoffe von ansteckenden Kranken und Desinfektion der Ausscheidungen). Das Krankenzimmer
biete dem Tageslicht ungehinderten Eintritt. Fußboden und Wände seien möglichst glatt und

eben, Staubfänger (schwere Gardinen, Vorhänge, Polstcrmöbel und Teppiche) sollten thun-
lichst nicht Verwendung finden, alles unnötige Hin- und Herlaufen, überhaupt jedes über-

flüssige Aufwirbeln von Staub vermieden werden, und dazu gehört vor allem eines, worauf
nicht oft genug hingewiesen werden kann: Der Staubbesen und die Staubwedel müssen aus
dem Krankenzimmer verbannt werden, das Ausschütteln, Ausklopfen und Ausbürsten von
Kleidern, Decken w. ist in Zimmern überhaupt zu unterlassen. Nur das feuchte Auf- und

Abwischen von Fußboden und Mobiliar ist als zweckmäßig und unschädlich zn empfehlen.

Nach einem Besuch bei einem ansteckenden Kranken bewege man sich erst gehörig in freier
Lust, ehe man seine Behausung oder die Wohnungen Gesunder wieder aussucht.

Im übrigen darf zum Schlüsse, wie oft schon, wieder darauf hingewiesen werden, daß
die Bakterien allein die Krankheit nicht hervorrufen, sondern daß eine bestimmte Empfäng-
lichkeit dazu gehört. Immerhin ist es von Nutzen, zu wissen, in welcher Weise und in wel-
chem Umfange die schädlichen Keime sich in unsern Wohnräumcn und im Freien verbreiten
können.

Hcizlvoiz. Knmaritevdund.

A» die verehrt. AvrsMe der Settimi! des Weiz. êsmritertMdes.
Werte Samariter und Samariterinnen!

Wir beehren uns, Sie hierdurch in Kenntnis zn setzen, daß der Ccntralvorstaud be-

schlössen hat, die diesjährige

ordeiitl. Mlegiertellversmàils des Stzsch. Mlmterdlmdcs
auf Sonntag den 6. Jnli 1992 nach Baden (Aargau)

einzuberufen.
Unter Hinweis auf Zß 9, 19 und 11 der Vundesstalutcn laden wir Sie nun höflichst

ein, Ihre Delegierten zu wählen und dieselben dem Bundesvorstände zu nennen, welchem Sie
auch allfällige Anträge Ihrer Sektion an die Delegiertenversammlung (vide 11 und 12)
bis spätestens den 1. Juni 1992 einzureichen haben. Nach Ablauf dieser Frist wird die Trat-
tandenliste festgestellt und mit der definitven Einladung zur Delegiertenversammlung den Sek-

tiouen zugestellt werden.
Wir hoffen, daß auch in Baden alle Sektionen des Schweiz. Samariterbundes vertreten

seien. —- Mit Samarilergruß!
Zürich, den 5. Mai 1902.

Namens des Centralvorstandcs des Schweiz. Samariterbundcs,
Der Präsident: Louis Cramer. Der Sekretär: Max Host.

Dur Nutiz. Der Unterzeichnete ist während des ganzen Monats Mai im Militär-
dienst und bittet hieraus bei der Korrespondenz Rücksicht zu nehmen.

Der Centralsekrctär für freiwilligen Sanitätsdienst:
Tr. W. Sahli.
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